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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 4. Oktober 2022 stellte die Gläubigerin und Beschwerde- führerin
(nachfolgend Gläubigerin) beim Einzelgericht im summarischen Verfah- ren des
Bezirksgerichtes Dietikon (Vorinstanz) ein Konkurseröffnungsbegehren gegen die
Schuldnerin und Beschwerdegegnerin (Beschwerdegegnerin) für eine betriebene Forderung
in der Höhe von Fr. 1'716.30 zuzüglich Zins und Betrei- bungskosten, mithin total Fr.
1'968.45 (act. 9/1; Betreibung Nr. … des Betrei- bungsamtes Schlieren/Urdorf, vgl. act.
9/2/1). Die Vorinstanz lud die Parteien in der Folge zur Konkursverhandlung auf den 8.
Dezember 2022 vor und verpflichte- te die Gläubigerin zur Leistung eines
Kostenvorschusses, den diese innert Frist bezahlte. Zudem erfolgte mit der Vorladung der
Hinweis an die Schuldnerin, dass der Konkurs u.a. dann eröffnet werde, wenn sie nicht bis
spätestens bis zur Kon- kursverhandlung durch Urkunden beweise, dass sie die Schuld samt
Zinsen und Kosten getilgt habe (act. 9/3–4). Mit Telefonat vom 7. Dezember 2022 ersuchte
Herr C._____ für die Schuldnerin um eine Fristverlängerung bis am 12. Dezember 2022, da
er im Spital sei, und er stellte der Vorinstanz ein Arztzeugnis in Aussicht (act. 9/7). Am 14.
Dezember 2022 überbrachte die Schuldnerin der Vorinstanz ei- nen Beleg über einen
Zahlungsauftrag an das Betreibungsamt Schlieren/Urdorf im Betrag von Fr. 2'007.35 unter
der Mitteilung "…" und dem Status "Ausgeführt" (act. 9/8).

E. 2
Mit Urteil vom 15. Dezember 2022 wies die Vorinstanz das Konkursbegeh- ren ab; dies, da
die in Betreibung gesetzte Forderung samt Zins und Kosten be- zahlt worden sei ([act. 3 =]
act. 8 [= act. 9/10]). 3.1 Gegen diesen Entscheid erhob die Gläubigerin mit Eingabe vom 23.
Dezember 2022 (Datum Poststempel) innert Frist Beschwerde an die Kam- mer. Sie macht
geltend, bis heute keine Zahlung erhalten zu haben, weshalb sie erneut den Antrag stelle, es
sei über die Schuldnerin der Konkurs zu eröffnen (act. 2).

- 3 - 3.2 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 9/1–12). Mit Verfügung vom
27. Dezember 2022 wurde der Gläubigerin Frist zur Leistung eines Kosten- vorschusses
angesetzt, welchen sie innert Frist leistete (act. 6 u. 10). Mit Verfü- gung vom 3. Januar
2023 wurde sodann der Schuldnerin Frist zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt und
zudem das Betreibungsamt Schlieren/Urdorf auf- gefordert, sich bezüglich der angeblichen
Zahlung der Schuldnerin vernehmen zu lassen (act. 11). Das Betreibungsamt liess sich
innert Frist vernehmen (act. 13 f.). Eine Beschwerdeantwort ging nicht ein. 3.3 In der Folge
wurde die Kammer von der Vorinstanz darüber in Kenntnis ge- setzt, dass mit Urteil vom 5.
Januar 2023 über die Schuldnerin in Folge eines wei- teren Konkurseröffnungsbegehrens
der Konkurs eröffnet worden sei (act. 15). 4.1 Das Gericht hat von Amtes wegen des
Vorliegen der Prozessvoraussetzun- gen zu prüfen (Art. 59 Abs. 1, Art. 60 ZPO); sie
müssen im Zeitpunkt der Fällung des Sachurteils gegeben sein (ZK ZPO-Zürcher, 3. Aufl.



2016, Art. 60 N 10 m.w.H.). Gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO gehört zu den
Prozessvoraussetzun- gen, dass die klagende oder gesuchstellende Partei ein
schutzwürdiges Interesse hat. Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens entspricht das
Rechtsschutzinteresse der Beschwer. Gemeint ist damit, dass sich eine Gutheissung des
Begehrens po- sitiv auf die rechtliche Situation des Klägers resp. Gesuchstellers auswirkt
und damit ein hinreichendes Interesse für die Beurteilung besteht. Entfällt das Rechts-
schutzinteresse, ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben; fehlt das Interesse
bereits bei Einreichung, so wird auf das Begehren nicht eingetreten (BGE 136 III 497, E.
2.1; BK ZPO-ZINGG, 2012, Art. 59 N 32 ff. u. Art. 60 N 53; MÜLLER, DIKE Komm
ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 59 N 22). 4.2 Vorliegend verlangt die Gläubigerin wie gezeigt die
Eröffnung des Konkur- ses über die Schuldnerin. Zwischenzeitlich wurde der Konkurs über
die Schuldne- rin mit Entscheid der Vorinstanz vom 5. Januar 2023 eröffnet. Der
vorinstanzliche Entscheid ging der Schuldnerin zu; er wurde von C._____ als Mitglied des
Ver- waltungsrates mit Einzelunterschrift als einem Organ der Gesellschaft am

E. 6
Januar 2023 in Empfang genommen (act. 5/2 u. 16; vgl. BGer 5A_268/2012, E. 3.4; auch:
KUKO ZPO-WEBER, 3. Aufl. 2021, Art. 138 N 3 m.w.H.). Innert Frist

- 4 - ging bei der Kammer keine Beschwerde gegen die Konkurseröffnung ein, womit diese
rechtskräftig ist. Das Rechtsschutzinteresse der Gläubigerin an einer erneu- ten
Konkurseröffnung über die Schuldnerin und damit am vorliegenden Verfahren ist entfallen
und das Verfahren abzuschreiben. Den Parteien ist mit dem vorlie- genden Entscheid die
Vernehmlassung des Betreibungsamtes samt Beilagen (act. 13 f.) zuzustellen. 5.
Umständehalber sind für dieses Verfahren keine Kosten zu erheben. Partei-
entschädigungen wurden keine verlangt und sind bereits deshalb nicht zuzuspre- chen. Es
wird beschlossen:
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